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Gesetz zur Einführung einer Landesverfassungsbeschw erde  

 

Vorblatt 

 

A. Zielsetzung 

 

Mit der Einführung einer Landesverfassungsbeschwerde nimmt Baden-

Württemberg 60 Jahre nach seiner Gründung an einer europaweiten und inter-

nationalen Entwicklung teil, wonach die Verfassungsbeschwerde zunehmend 

als unverzichtbarer Bestandteil eines effektiven Grundrechtsschutzes angese-

hen wird. Die Verfassungsbeschwerde ist der wirkmächtigste Ausdruck der Ver-

fassungsstaatlichkeit. Ihre Bedeutung erschöpft sich nicht in der Funktion eines 

außerordentlichen Rechtsbehelfs im Einzelfall. Vielmehr steht die Verfassungs-

beschwerde für die unbedingte Verpflichtung der Staatsgewalt auf die Grund-

rechte, für das Primat des Rechts gegenüber der Politik und für den direkten 

Zugang des „einfachen“ Bürgers zum höchsten Gericht. Sie eröffnet auch dem 

in seinen rechtlichen Erwartungen von der Staatsgewalt bislang Enttäuschten 

eine Identifikationsmöglichkeit mit dem Gemeinwesen, das ihm als letzten Aus-

weg den Gang vor das Verfassungsgericht ermöglicht. Auf Bundesebene hat 

sich die Verfassungsbeschwerde daher zu einem wesentlichen Bestandteil der 

Verfassungsordnung entwickelt. Das rechtsstaatliche und demokratische Poten-

tial der Verfassungsbeschwerde soll auch für Baden-Württemberg genutzt wer-

den. Zum einen geht es dabei um die Verbesserung des Grundrechtsschutzes 

im Land durch die Einführung eines zusätzlichen, speziell dem Schutz der Lan-

desgrundrechte dienenden Rechtsbehelfs. Zum anderen soll aber auch eine 

überfällige Konsequenz aus der Staatlichkeit Baden-Württembergs gezogen 

werden, indem die Korrektur grundrechtswidrigen Staatshandelns im Wege ei-

ner Verfassungsbeschwerde nicht mehr an das Bundesverfassungsgericht aus-

gelagert wird, sondern „vor Ort“ im Land erfolgen kann. Dabei wird der stärkere 

Grundrechtsschutz im Land eine größere Beachtung der Landesgrundrechte 

bedingen, die bisher, ungeachtet ihrer uneingeschränkten rechtlichen Geltung, 

oftmals im Schatten der Grundrechte des Grundgesetzes stehen. Indem die 

grundrechtliche Substanz der Landesverfassung aktiviert wird, steigt deren 

praktische Relevanz und damit ihre identitätsstiftende Wirkung. 
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B. Wesentlicher Inhalt 

 

Die Landesverfassungsbeschwerde folgt dem grundgesetzlichen Modell eines 

subjektiven Rechtsbehelfs, der nach Rechtswegerschöpfung zur Aufhebung 

grundrechtswidriger Akte der Landesstaatsgewalt führt. Besondere Verfahrens-

vorschriften stellen sicher, dass der Staatsgerichtshof trotz seiner beschränkten 

Ressourcen, die nur geringfügig erhöht werden, die zusätzlichen Verfahren zü-

gig und effektiv bearbeiten kann. Außerdem wird für Fälle unangemessener 

Dauer eines Verfahrens vor dem Staatsgerichtshof eine Verzögerungsbe-

schwerde eingefügt und werden einzelne Vorschriften des Staatsgerichtshofge-

setzes an neuere Entwicklungen (zum Beispiel Institut der Lebenspartnerschaft) 

angepasst.   

 

C. Alternativen 

 

 Keine. 

 

D. Wesentliche Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltig-

keitsprüfung 

 

Staatliches Handeln kann letztlich nur dann nachhaltig wirken, wenn es die 

Grundrechte der Bürger angemessen berücksichtigt. Dem dient die Einführung 

der Verfassungsbeschwerde. Die Auswirkungen der Einführung der Landesver-

fassungsbeschwerde auf die öffentlichen Haushalte sind demgegenüber als ge-

ring einzuschätzen. Ausgehend von den Erfahrungen anderer Länder wird mit 

einem Eingang von bis zu 150 Verfassungsbeschwerden pro Jahr (sowie weite-

ren Eingaben) gerechnet. Zur Erledigung dieser Verfahrenszahl sind zusätzli-

che Stellen für die Geschäftsstelle und für wissenschaftliche Mitarbeiter, Auf-

wandsentschädigungen für die Richter und zusätzliche Sachmittel erforderlich. 

Überschlägig ist mit Kosten im Jahr 2013 in Höhe von  303 384 Euro und in den 

Folgejahren jeweils in Höhe von 326 178 Euro zu rechnen. Das Verfahren vor 

dem Staatsgerichtshof ist gerichtskostenfrei. Nach vorherigem Hinweis kann bei 
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einer Zurückweisung der Verfassungsbeschwerde als unzulässig oder offen-

sichtlich unbegründet eine Gebühr von bis zu 2 000 Euro auferlegt werden.  



 1

Gesetz zur Einführung einer Landesverfassungsbeschw erde 

 

Vom 

 

Artikel 1 

 

Das Gesetz über den Staatsgerichtshof vom 13. Dezember 1954 (GBl. S. 171), zu-

letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Mai 2008 (GBl. S.119, 121), wird 

wie folgt geändert: 

 

1.  §  7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„(3) Außerdem erhalten der Präsident des Staatsgerichtshofs und sein ständiger 

Stellvertreter eine monatliche Aufwandsentschädigung, die für den Präsidenten 

ein Zwanzigstel und für den Stellvertreter ein Vierzigstel des monatlichen Grund-

gehalts der Besoldungsgruppe B 9 beträgt.“ 

 

2.  In § 11 Absatz 1 Nummer 1 werden nach den Wörtern „verheiratet ist oder war,“ 

die Wörter „eine Lebenspartnerschaft führt oder führte,“ eingefügt. 

 

3.  § 14 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Prozessbeteiligten können sich in jeder Lage des Verfahrens durch einen 

Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich aner-

kannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines ande-

ren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtig-

ten vertreten lassen.“  

 

4. § 17 wird wie folgt geändert: 

 

a) Der bisherige Satz 1 wird Absatz 1. 

 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden durch folgenden neuen Absatz 2 ersetzt: 



 2

 

„(2) Unzulässige oder offensichtlich unbegründete Anträge können durch einstim-

migen Beschluss einer von dem Staatsgerichtshof für die Dauer eines Ge-

schäftsjahres bestellten Kammer, die aus drei Richtern besteht, zurückgewie-

sen werden. § 58 Absatz 4 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.“ 

 

5.  In § 38 Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „sein Ehegatte“ die Wörter „o-

der Lebenspartner“ eingefügt. 

 

6.  Nach § 54 werden folgende neue §§ 55 bis 59 eingefügt: 

 

„9. Verfassungsbeschwerde 

 

§ 55 

 

(1) Jeder kann mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt des Landes in 

einem seiner in der Verfassung des Landes Baden-Württemberg enthaltenen 

Rechte verletzt zu sein, die Verfassungsbeschwerde zum Staatsgerichtshof erhe-

ben, soweit nicht Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erho-

ben ist oder wird. 

 

(2) Ist gegen die behauptete Verletzung der Rechtsweg zulässig, kann die Ver-

fassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden. 

Der Staatsgerichtshof kann jedoch über eine vor Erschöpfung des Rechtswegs 

eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner 

Bedeutung ist oder wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendba-

rer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde. 

Satz 2 ist auf Verfassungsbeschwerden gegen fachgerichtliche Entscheidungen 

nicht anwendbar. 

 

(3) Dem Beschwerdeführer kann nach Maßgabe der Vorschriften der Zivilpro-

zessordnung Prozesskostenhilfe bewilligt werden. Die Fristen des § 56 Absatz 2 

und 4 werden durch das Gesuch um Bewilligung von Prozesskostenhilfe nicht 

gehemmt. 



 3

 

 

§ 56 

 

(1) In der Begründung der Beschwerde sind das Recht, das verletzt sein soll, und 

die Handlung oder Unterlassung des Organs oder der Behörde, durch die der Be-

schwerdeführer sich verletzt fühlt, zu bezeichnen. 

 

(2) Die Verfassungsbeschwerde ist binnen eines Monats zu erheben und zu be-

gründen. Die Frist beginnt mit der Zustellung oder formlosen Mitteilung der in voll-

ständiger Form abgefassten Entscheidung, wenn diese nach den maßgebenden 

verfahrensrechtlichen Vorschriften von Amts wegen vorzunehmen ist. In anderen 

Fällen beginnt die Frist mit der Verkündung der Entscheidung oder, wenn diese 

nicht zu verkünden ist, mit ihrer sonstigen Bekanntgabe an den Beschwerdefüh-

rer; wird dabei dem Beschwerdeführer eine Abschrift der Entscheidung in voll-

ständiger Form nicht erteilt, wird die Frist des Satzes 1 dadurch unterbrochen, 

dass der Beschwerdeführer schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle die 

Erteilung einer in vollständiger Form abgefassten Entscheidung beantragt. Die 

Unterbrechung dauert fort, bis die Entscheidung in vollständiger Form dem Be-

schwerdeführer von dem Gericht erteilt oder von Amts wegen oder von einem an 

dem Verfahren Beteiligten zugestellt wird.  

 

(3) War ein Beschwerdeführer ohne Verschulden verhindert, diese Frist einzuhal-

ten, ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Der 

Antrag ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die 

Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Ver-

fahren über den Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die 

versäumte Rechtshandlung nachzuholen; ist dies geschehen, kann die Wieder-

einsetzung auch ohne Antrag gewährt werden. Nach einem Jahr seit dem Ende 

der versäumten Frist ist der Antrag unzulässig. Das Verschulden des Bevollmäch-

tigten steht dem Verschulden eines Beschwerdeführers gleich.  

 

(4) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz oder gegen einen 

sonstigen Hoheitsakt, gegen den ein Rechtsweg nicht offen steht, kann die Ver-
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fassungsbeschwerde nur binnen eines Jahres seit dem Inkrafttreten des Geset-

zes oder dem Erlass des Hoheitsaktes erhoben werden.  

 

 

§ 57 

 

(1) Der Staatsgerichtshof gibt dem Verfassungsorgan, dessen Handlung oder Un-

terlassung in der Verfassungsbeschwerde beanstandet wird, Gelegenheit, sich 

binnen einer zu bestimmenden Frist zu äußern.  

 

(2) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen die Handlung oder Unterlas-

sung einer Behörde des Landes, ist dem zuständigen Ministerium, bei Behörden 

sonstiger Rechtsträger auch den Rechtsträgern, Gelegenheit zur Äußerung zu 

geben. 

 

(4) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entschei-

dung, gibt der Staatsgerichtshof auch dem durch die Entscheidung Begünstigten 

Gelegenheit zur Äußerung. 

 

(5) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde unmittelbar oder mittelbar gegen ein 

Gesetz, ist § 48 Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 

 

(6) Die in Absatz 1, 2 und 5 in Verbindung mit § 48 Absatz 1 genannten Verfas-

sungsorgane können dem Verfahren beitreten. 

 

 

§ 58 

 

(1) Der Staatsgerichtshof entscheidet über Verfassungsbeschwerden in der Regel 

ohne mündliche Verhandlung. 

 

(2) Über die Zurückweisung einer Verfassungsbeschwerde als unzulässig oder of-

fensichtlich unbegründet und die Anforderung eines Vorschusses nach Absatz 3 

Satz 2 kann abweichend von § 22 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 in einem schrift-
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lichen Verfahren entschieden werden. Eine Anhörung nach § 57 ist nicht erforder-

lich. Die Entscheidung bedarf keiner Begründung, wenn der Beschwerdeführer 

zuvor auf Bedenken gegen die Zulässigkeit oder Begründetheit der Verfassungs-

beschwerde hingewiesen worden ist. Im Übrigen genügt zur Begründung des Be-

schlusses ein Hinweis auf den maßgeblichen rechtlichen Gesichtspunkt.  

 

(3) Ist eine Verfassungsbeschwerde unzulässig oder offensichtlich unbegründet, 

kann der Staatsgerichtshof dem Beschwerdeführer mit der Entscheidung über die 

Hauptsache eine Gebühr bis zu 2 000 Euro auferlegen. Der Staatsgerichtshof 

kann dem Beschwerdeführer aufgeben, einen entsprechenden Vorschuss zu leis-

ten. Die Verfassungsbeschwerde gilt als zurückgenommen, wenn der Beschwer-

deführer den Vorschuss nicht innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der Vor-

schussanforderung zahlt. Auf diese Rechtsfolge ist der Beschwerdeführer bei der 

Vorschussanforderung hinzuweisen. Für die Fristberechnung gilt § 222 Absatz 1 

und 2 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

 

(4) Die Entscheidungen nach Absatz 2 und 3 können durch einstimmigen Be-

schluss einer von dem Staatsgerichtshof für die Dauer eines Geschäftsjahrs be-

stellten Kammer ergehen, die aus drei Richtern besteht. Die Bestellung mehrerer 

Kammern ist zulässig. Der Staatsgerichtshof bestimmt vor Beginn des Geschäfts-

jahres deren Zahl und Zusammensetzung sowie die Verteilung der Verfassungs-

beschwerden auf die Kammern. Der Beschluss ergeht ohne mündliche Verhand-

lung und ist unanfechtbar. Im Falle einer Zurückweisung bleibt die Kammer für al-

le das Verfassungsbeschwerdeverfahren betreffenden Entscheidungen zustän-

dig.  

 

(5) Absatz 1 bis 4 gilt entsprechend für die Ablehnung sonstiger Anträge als unzu-

lässig oder offensichtlich unbegründet, die im Zusammenhang mit einer Verfas-

sungsbeschwerde gestellt werden. Absatz 1, 2 und 4 gilt ferner entsprechend für 

Entscheidungen nach Erledigung der Hauptsache, über Anträge auf Bewilligung 

von Prozesskostenhilfe nach § 55 Absatz 3 Satz 1 und über Kosten nach § 60 

Absatz 1 Satz 2.  

 

§ 59 
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(1) Wird der Verfassungsbeschwerde stattgegeben, ist in der Entscheidung fest-

zustellen, welche Vorschrift der Verfassung durch welche Handlung oder Unter-

lassung verletzt wurde. Der Staatsgerichtshof kann zugleich aussprechen, dass 

auch jede Wiederholung der beanstandeten Maßnahme die Verfassung verletzt. 

Wird der Verfassungsbeschwerde gegen eine Entscheidung stattgegeben, hebt 

der Staatsgerichtshof die Entscheidung auf, in den Fällen des § 55 Absatz 2 

Satz 1 verweist er die Sache an ein zuständiges Gericht zurück. 

 

(2) Wird der unmittelbar oder mittelbar gegen ein Gesetz gerichteten Verfas-

sungsbeschwerde stattgegeben, gelten §§ 23 und 50 entsprechend.“ 

 

7. Der bisherige § 55 wird § 60 und wie folgt geändert: 

 

a) Es wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

 

„(3) Erweist sich eine Verfassungsbeschwerde als begründet, sind dem Be-

schwerdeführer die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise zu erstatten.“ 

 

 b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.  

 

8.  Nach dem neuen § 60 wird folgender 6. Teil eingefügt: 

 

„6. Teil 

Verzögerungsbeschwerde 

 

§ 61 

 

(1) Wer infolge unangemessener Dauer eines Verfahrens vor dem Staatsge-

richtshof als Verfahrensbeteiligter oder als Beteiligter in einem zur Herbeiführung 

einer Entscheidung des Staatsgerichtshofs ausgesetzten Verfahren einen Nach-

teil erleidet, wird angemessen entschädigt. Die Angemessenheit der Verfahrens-

dauer richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles unter Berücksichtigung 

der Aufgaben und der Stellung des Staatsgerichtshofs. 



 7

 

(2) Ein Nachteil, der nicht Vermögensnachteil ist, wird vermutet, wenn ein Verfah-

ren vor dem Staatsgerichtshof unangemessen lange gedauert hat. Hierfür kann 

eine Entschädigung nur beansprucht werden, soweit nicht nach den Umständen 

des Einzelfalles Wiedergutmachung auf andere Weise, insbesondere durch die 

Feststellung der Unangemessenheit der Verfahrensdauer, ausreichend ist. Die 

Entschädigung gemäß Satz 2 beträgt 1 200 Euro für jedes Jahr der Verzögerung. 

Ist der Betrag nach Satz 3 nach den Umständen des Einzelfalles unbillig, kann 

der Staatsgerichtshof einen höheren oder einen niedrigeren Betrag festsetzen. 

 

(3) Für das Verfahren gelten die §§ 97b bis 97d des Bundesverfassungsgerichts-

gesetzes entsprechend mit der Maßgabe, dass über die Verzögerungsbe-

schwerde eine Beschwerdekammer entscheidet, die aus drei für die Dauer eines 

Geschäftsjahres bestellten Richtern besteht.“ 

 

9.   Der bisherige 6. Teil wird der 7. Teil und erhält folgende Überschrift: 

 

„ 7. Teil 

Schlussvorschriften“. 

 

10.  Die bisherigen §§ 56 und 57 werden aufgehoben. 

 

11.  Der bisherige § 58 wird § 62.   

 

 

Artikel 2 

 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2013 in Kraft. 

 

 

Stuttgart, den 

 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 
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Begründung 

 

 

A. Allgemeiner Teil 

 

I. Zielsetzung, Gegenstand und wesentliche Regelungen 

 

Als Land mit eigener Staatsqualität besitzt Baden-Württemberg eine Verfassung, die 

Grundlage für die Ausübung der originären Landesstaatsgewalt ist. Die Einhaltung 

dieser Verfassung wird in letzter Instanz durch den Staatsgerichtshof als dem Ver-

fassungsgericht des Landes gewährleistet. Die Landesverfassung sieht hierfür be-

stimmte Verfahrensarten vor, mit denen die jeweils Antragsberechtigten Verfas-

sungsstreitigkeiten vor den Staatsgerichtshof bringen können. Gleichzeitig ermöglicht 

es die Landesverfassung dem Gesetzgeber, weitere Verfahren einzuführen. Im Un-

terschied zu der Rechtslage des Bundes und in zahlreichen anderen Ländern ist in 

Baden-Württemberg bislang davon abgesehen worden, auch das Verfahren der Ver-

fassungsbeschwerde einzuführen. Mit der Verfassungsbeschwerde kann sich der 

einzelne Grundrechtsträger selbst - in der Regel nach Erschöpfung des Rechtswegs 

- an das Verfassungsgericht wenden und eine Verletzung seiner Grundrechte gel-

tend machen. Die Verfassungsbeschwerde ist daher ein besonders wirksames In-

strument des individuellen Grundrechtsschutzes. Auf Bundesebene hat sich die Ver-

fassungsbeschwerde seit langer Zeit bewährt, ebenso in den Ländern, die eine Lan-

desverfassungsbeschwerde eingeführt haben. Auch im internationalen Vergleich hat 

sich die Verfassungs- oder Menschenrechtsbeschwerde als maßgebliche Form der 

gerichtsförmigen Durchsetzung von Grundrechten etabliert.  

 

Der Verzicht auf die Landesverfassungsbeschwerde erklärt sich in Baden-

Württemberg in erster Linie historisch. Bei Inkrafttreten der Landesverfassung stellte 

die Verfassungsbeschwerde eine neue Verfahrensart dar, die auch auf Bundesebene 

noch umstritten war. Ihre Bedeutung für einen effektiven Grundrechtsschutz und eine 

dynamische Verfassungsgerichtsbarkeit zeigte sich erst in der Folgezeit anhand der 

Judikatur des Bundesverfassungsgerichts. Zudem schien der Anwendungsbereich 

einer Landesverfassungsbeschwerde beschränkt: Da die Landesverfassung keinen 

eigenen Grundrechtskatalog enthält, sondern in Artikel 2 Absatz 1 auf die im Grund-
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gesetz festgelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte verweist, wurde an-

genommen, dass ein originärer Kontrollmaßstab fehle. Zudem war die Landesverfas-

sungsgerichtsbarkeit nach der früher herrschenden Auffassung an jeglicher Kontrolle 

der Anwendung von Bundesrecht durch Organe des Landes gehindert.  

 

Diese Einschätzung der Relevanz einer Landesverfassungsbeschwerde hat sich in-

zwischen geändert. Zwei Faktoren sind hierfür wesentlich: Zum einen hat das Bun-

desverfassungsgericht in seiner jüngeren Rechtsprechung die Stellung der Verfas-

sungsgerichtsbarkeit auf Länderebene und der Landesgrundrechte deutlich gestärkt, 

insbesondere eine grundsätzliche Bindung der Landesstaatsgewalt an Landesgrund-

rechte auch bei der Anwendung von Bundesrecht bejaht. Zum anderen hat die Föde-

ralismusreform des Jahres 2006 den Ländern neue Gesetzgebungskompetenzen 

zugewiesen, die auch grundrechtssensible Bereiche betreffen. Beispielhaft hat sich 

das bei der Auseinandersetzung um die Verfassungsmäßigkeit der Landesnichtrau-

cherschutzgesetze gezeigt. Sind aber die Handlungsspielräume des Landes für ge-

setzliche Regelungen mit Grundrechtsrelevanz im eigenen Verfassungsraum erwei-

tert worden, sollte im Gegenzug auch der landesinterne Grundrechtsschutz gestärkt 

werden. Dem dient die Einführung einer Landesverfassungsbeschwerde. 

 

Die Verfassungsbeschwerde kann auf Landesebene aufgrund der Ermächtigung des 

Artikel 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 der Verfassung des Landes Baden-

Württemberg (LV) durch eine Änderung des Gesetzes über den Staatsgerichtshof 

eingeführt werden. Ihre Ausgestaltung orientiert sich hinsichtlich des Verfahrensge-

genstandes (umfassende Kontrolle der Landesstaatsgewalt), des Kontrollmaßstabs 

(sämtliche Landesgrundrechte und sonstige subjektive, in der Landesverfassung ge-

währleistete Rechte) und der einzelnen Zulässigkeitsvoraussetzungen (Form, Frist, 

Rechtswegerschöpfung) an der Bundesverfassungsbeschwerde und den bestehen-

den Landesverfassungsbeschwerden anderer Länder. Die Klärung des Verhältnisses 

der Landes- zur Bundesverfassungsbeschwerde im Sinne einer Subsidiarität der 

Landesverfassungsbeschwerde nur gegenüber einer tatsächlich erhobenen Bundes-

verfassungsbeschwerde folgt dem Vorbild der Länder Berlin, Brandenburg und Hes-

sen. Im Interesse einer möglichst einfachen und aus Bürgersicht verständlichen Ver-

fahrensgestaltung wird von einem besonderen Annahmeverfahren abgesehen. Um 

dem Staatsgerichtshof die effiziente Erledigung wenig anspruchsvoller und bedeut-
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samer Verfassungsbeschwerden zu ermöglichen, werden aber - ähnlich wie bei einer 

Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht - einige verfahrens-

rechtliche Sonderregelungen vorgesehen. Insbesondere kann der Staatsgerichtshof 

mit drei Richtern besetzte Kammern einrichten, die über die Zurückweisung von Ver-

fassungsbeschwerden als unzulässig oder offensichtlich unbegründet entscheiden 

können. In derartigen Fällen unterliegt der Staatsgerichtshof außerdem nur einge-

schränkten Begründungsanforderungen; auch kann von einer Anhörung abgesehen 

werden. Grundsätzlich kann der Staatsgerichtshof über Verfassungsbeschwerden 

ohne mündliche Verhandlung entscheiden.  

 

 

II. Finanzielle Auswirkungen 

 

Ausgehend von den Erfahrungen anderer Länder wird mit einem Eingang von bis zu 

150 Verfassungsbeschwerden pro Jahr (sowie weiteren Eingaben) gerechnet. Dies 

macht eine personelle Aufstockung der Geschäftsstelle des Staatsgerichtshofs im 

Bereich des mittleren Dienstes (A 8) um 0,5 AKA und im Bereich des gehobenen 

Dienstes (A 12) um 1,0 AKA erforderlich. Für die Vorbereitung der Entscheidungen 

werden wissenschaftliche Mitarbeiter (gemäß der bisherigen Praxis Richter an Ober-

gerichten der Besoldungsgruppe R 2) im Umfang von 2,0 AKA benötigt. Insgesamt 

ergibt dies einen jährlichen Personalaufwand von 230 900 Euro (berechnet auf Basis 

der Anlage 3 zum Planausschreiben 2013/2014 für das Jahr 2013). Die Kosten der 

aufgrund des deutlich erhöhten Geschäftsanfalls beim Staatsgerichtshof angebrach-

ten Erhöhung der Aufwandsentschädigung für den Präsidenten auf ein Zwanzigstel 

und dessen Stellvertreter auf ein Vierzigstel des monatlichen Grundgehalts der Be-

soldungsgruppe B 9 sind mit jährlich insgesamt 9 225 Euro zu veranschlagen (be-

rechnet auf Basis der Anlage 3 zum Planausschreiben 2013/2014 für das Jahr 2013). 

Wegen der absehbaren zusätzlichen Beratungen über Verfassungsbeschwerden fal-

len Entschädigungen für die beteiligten Richter an, deren Höhe auf der Grundlage 

von zehn Kammer- und zwei Senatsberatungen mit 32 853Euro veranschlagt wird. 

Hinzu kommen die entsprechenden Reisekosten für die Richter, die grob auf 18 000 

Euro geschätzt werden. Hinzu kommen laufende Verwaltungsausgaben von ge-

schätzt 35 200 Euro pro Jahr. Überschlägig ist deshalb mit jährlichen Kosten in Höhe 

von 326 178 Euro zu rechnen. Für das Jahr 2013 fallen diese aufgrund des Inkraft-
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tretens zum 1. April nur anteilig an. Hinzu kommen im Jahr 2013 sächliche Verwal-

tungsausgaben zur Erstausstattung der zusätzlichen Arbeitsplätze, die überschlägig 

mit 59 500 Euro angesetzt werden. Im Jahr 2013 ist insgesamt mit Kosten in Höhe 

von 303 384 Euro zu rechnen. Da nicht davon auszugehen ist, dass Verfahren vor 

dem Staatsgerichtshof unangemessen lang dauern, ist durch die Einführung einer 

Verzögerungsbeschwerde nicht mit zusätzlichen Kosten für das Land zu rechnen.  

 

Da das Verfahren der Verfassungsbeschwerde in der Regel kostenfrei ist und der 

Staatsgerichtshof nur im Ausnahmefall, bei einer Zurückweisung der Verfassungsbe-

schwerde als unzulässig oder offensichtlich unbegründet, eine Gebühr von bis zu 

2 000 Euro ansetzen kann, ist nicht mit nennenswerten Einnahmen zu rechnen.  

 

 

B. Einzelbegründung 

 

I. Zu Artikel 1  

 

Zu Nummer 1 

 

Die Verfassungsbeschwerde wird insbesondere zu einer Mehrbelastung des Präsi-

denten des Staatsgerichtshofs führen, der nunmehr einem Gericht mit laufendem 

Geschäftsbetrieb vorsteht, während der Staatsgerichtshof bislang nur punktuell tätig 

geworden ist. Daher ist eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung des Präsidenten 

und seines Stellvertreters angemessen. Die Regelung der Aufwandsentschädigung 

wird gesetzestechnisch vereinfacht, indem sie nicht mehr einer gesonderten Festle-

gung im Staatshaushaltsplan bedarf, sondern an das Grundgehalt der Besoldungs-

gruppe B 9 gekoppelt wird. Diese Besoldungsgruppe wird bereits in § 7 Absatz 2 für 

die Bemessung der Sitzungsentschädigung herangezogen. Für Berichterstatter und 

Beisitzer in Verfassungsbeschwerdeverfahren wird die Entschädigung weiterhin in 

§ 7 Absatz 2 geregelt, wonach alle anwesenden Richter eine Entschädigung für je-

den Tag erhalten, an dem eine Sitzung oder Entscheidungsberatung stattfindet.  

 

Zu Nummer 2 
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Bei Gelegenheit der Einführung der Landesverfassungsbeschwerde wird die Aus-

schließungsregelung des § 11 Absatz 1 an das neue Institut der Lebenspartnerschaft 

angepasst und - wie auch beim Bundesverfassungsgericht - als weiterer Ausschluss-

grund die Führung einer Lebenspartnerschaft aufgenommen.  
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Zu Nummer 3 

 

Bei Gelegenheit der Einführung der Landesverfassungsbeschwerde wird außerdem 

§ 14 Absatz 1 Satz 1 an die gegenwärtige Lage des Bundes-, Europa- und internati-

onalen Rechts angepasst. Die Wörter „bei einem deutschen Gericht zugelassenen“ 

können gestrichen werden, nachdem das Lokalisationsprinzip bei der Zulassung als 

Rechtsanwalt seit einiger Zeit nicht mehr gilt. Im Übrigen wird die Regelung über die 

Möglichkeit einer Prozessvertretung durch eine Hochschullehrerin oder einen Hoch-

schullehrer an die Vorgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie angepasst. Die EU-

Dienstleistungsrichtlinie verbietet Diskriminierungen wegen der beruflichen Hauptnie-

derlassung einer Dienstleistungserbringerin oder eines Dienstleistungserbringers in 

einem anderen Mitgliedstaat. Da die EU-Dienstleistungsrichtlinie durch Beschluss 

des gemeinsamen EWR-Ausschusses in das EWR-Abkommen übernommen worden 

ist, sind mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zugleich auch die anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in die 

Neuregelung aufzunehmen. Darüber hinaus sollen aber auch Hochschulen in der 

Schweiz, an denen traditionell zahlreiche deutsche Rechtslehrerinnen und Rechts-

lehrer tätig sind, in den Anwendungsbereich einbezogen werden. Zugleich soll aus 

Gründen der Harmonisierung mit den übrigen öffentlich-rechtlichen Verfahrensord-

nungen künftig die Befähigung zum Richteramt auch für die Vertretung vor dem 

Staatsgerichtshof  Voraussetzung sein. Die damit gewährleistete besondere Kenntnis 

des deutschen Rechts ist angesichts der räumlichen Erweiterung des Kreises der 

vertretungsbefugten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für die Vertretung 

vor dem Staatsgerichtshof unerlässlich. Die Formulierung von § 14 Absatz 1 Satz 1 

entspricht derjenigen von § 22 Absatz 1 Satz 1 des Bundesverfassungsgerichtsge-

setzes (BVerfGG) sowie von § 67 Absatz 2 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 

in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in der Jus-

tiz und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2248; 

dazu: BR-Drs. 539/10 S. 24 f.).  

 

Zu Nummer 4 

 

Die bisherige Regelung soll überarbeitet und an die sachgerechte Praxis bei Verfas-

sungsbeschwerden angepasst werden. Für unzulässige oder offensichtlich unbe-
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gründete Landesverfassungsbeschwerden sieht der Gesetzentwurf vor, dass hier-

über - wie beim Bundesverfassungsgericht - eine aus drei Richtern bestehende 

Kammer einstimmig entscheiden kann. Diese Möglichkeit soll zur Entlastung des 

Staatsgerichtshofes auch in den anderen Verfahren geschaffen werden. Die näheren 

Einzelheiten ergeben sich aus der Verweisung auf § 58 Absatz 4 Satze 2 bis 5. 

 

Zu Nummer 5 

 

Anpassung an das neue Institut der Lebenspartnerschaft (vergleiche auch zu Num-

mer 2). 

 

Zu Nummer 6 

 

Zu § 55 Absatz 1 

Mit der Einfügung des § 55 Absatz 1 wird die Verfassungsbeschwerde als neue Ver-

fahrensart in das Gesetz über den Staatsgerichtshof aufgenommen. Der Anwen-

dungsbereich der Verfassungsbeschwerde ist umfassend: Jede Verletzung von 

Grundrechten und sonstigen subjektiven Rechtspositionen der Landesverfassung 

durch die öffentliche Gewalt des Landes ist rügefähig. Weder wird die Statthaftigkeit 

auf die Rüge bestimmter Landesrechte beschränkt noch wird der Verfahrensgegen-

stand auf bestimmte Hoheitsakte eingegrenzt. Gegenstand einer Landesverfas-

sungsbeschwerde können danach grundsätzlich Akte des Landesgesetzgebers, Akte 

der Exekutive des Landes sowie Entscheidungen von Gerichten des Landes, soweit 

nicht Gerichte des Bundes entschieden haben oder letztinstanzlich zuständig sind 

(BVerfGE 96, 345, 372), nicht aber bundesrechtliche Normen oder Akte von Bundes-

organen sein. Damit wird das grundgesetzlich eröffnete Potential einer landesverfas-

sungsrechtlichen Grundrechtskontrolle ausgeschöpft. Die Formulierung entspricht 

den vergleichbaren Regelungen des Bundes und anderer Länder.  

 

Der zweite Halbsatz von § 55 Absatz 1 regelt das Verhältnis der Verfassungsbe-

schwerde des Landes zur Bundesverfassungsbeschwerde. Um zu vermeiden, dass 

es zu Parallelverfahren in derselben Sache vor dem Staatsgerichtshof und dem Bun-

desverfassungsgericht kommt, wird die Landesverfassungsbeschwerde als subsidiär 

gegenüber einer tatsächlich eingelegten Bundesverfassungsbeschwerde ausgestal-
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tet. Entsprechende Regelungen bestehen in Berlin, Brandenburg und Hessen. Die 

bloße Möglichkeit, eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht 

zu erheben, schließt eine Landesverfassungsbeschwerde nicht aus, so dass der Be-

troffene grundsätzlich ein Wahlrecht hat. 

 

Zu § 55 Absatz 2 

§ 55 Absatz 2 Satz 1 enthält die Zulässigkeitsvoraussetzung der Rechtswegerschöp-

fung. Sie entspricht dem Charakter der Verfassungsbeschwerde als gegenüber dem 

Rechtsschutz durch die Fachgerichtsbarkeit subsidiärem Rechtsbehelf. Satz 2 ent-

hält die im Ländervergleich übliche Regelung einer ausnahmsweisen Entscheidung 

vor Rechtswegerschöpfung in Fällen von allgemeiner Bedeutung oder Unzumutbar-

keit. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts können jedoch Ent-

scheidungen der Fachgerichte im Rahmen einer Landesverfassungsbeschwerde erst 

nach Erschöpfung des Rechtswegs überprüft werden, da zuvor die bundesrechtliche 

Regelung der Rechtsmittel Vorrang besitzt (BVerfGE 96, 345 <363, 371 f.>). Dem 

trägt Satz 3 Rechnung.  

 

Zu § 55 Absatz 3 

Da die Verfassungsbeschwerde dem subjektiven Grundrechtsschutz dient, ist eine 

entsprechende Anwendung der zivilprozessualen Vorschriften über die Prozesskos-

tenhilfe angebracht. Dabei soll Satz 2 sicherstellen, dass ein Gesuch um Bewilligung 

von Prozesskostenhilfe nicht zu einer Verfahrensverzögerung führt. Eine vergleichba-

re Vorschrift findet sich in § 52 Satz 2 des Berliner Gesetzes über den Verfassungs-

gerichtshof. 

 

Zu § 56 Absatz 1 

Die Verfassungsbeschwerde muss durch den Beschwerdeführer näher begründet 

werden. Die Formulierung dieses Zulässigkeitserfordernisses entspricht dem Wort-

laut des § 92 BVerfGG, zu dem eine umfassende Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts existiert.  

 

Zu § 56 Absatz 2 bis 4 

Diese Vorschriften zur Beschwerdefrist entsprechen den bundesrechtlichen Rege-

lungen in § 93 Absatz 1 bis 3 BVerfGG.  
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Zu § 57  

Vorbild dieser Vorschrift ist § 94 BVerfGG, Absatz 2 entspricht § 48 Absatz 2 des 

rheinland-pfälzischen Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof. 

 

Zu § 58 Absatz 1 

Da nach den Erfahrungen anderer Verfassungsgerichte in Verfassungsbeschwerde-

verfahren nur selten das Bedürfnis besteht, eine mündliche Verhandlung durchzufüh-

ren, sieht § 58 Absatz 1 insoweit eine Ausnahme von der Grundregel des § 16 Ab-

satz 1 Satz 1 vor. Wenn der Staatsgerichtshof im konkreten Fall eine mündliche Ver-

handlung für sinnvoll erachtet, steht § 58 Absatz 1 ihrer Durchführung nicht entge-

gen. Besondere Verfahrensvorschriften hinsichtlich der Entscheidung über die Durch-

führung einer mündlichen Verhandlung bestehen nicht; im Unterschied zu § 16 Ab-

satz 1 Satz 2 kommt es insbesondere nicht auf die Zustimmung der Prozessbeteilig-

ten an. 

 

Zu § 58 Absatz 2 

Die Absätze 2 bis 4 enthalten Sonderregelungen für die Zurückweisung einer Verfas-

sungsbeschwerde als unzulässig oder offensichtlich unbegründet und die insoweit 

zulässige Vorschussanforderung. In diesen Fällen kann der Staatsgerichtshof in ei-

nem vereinfachten Verfahren entscheiden. Zunächst erlaubt Absatz 2 Satz 1 den 

Verzicht auf die förmliche Beratung nach § 22 Absatz 1 und den nach dem Lebensal-

ter strukturierten Abstimmungsmodus des § 22 Absatz 2. Stattdessen kann ein 

schriftliches Verfahren gewählt werden, wobei die Richter den vom Berichterstatter 

vorbereiteten Entscheidungsentwurf unterzeichnen. Dabei kann sich die Reihenfolge 

der Unterzeichnung nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten richten oder kann der 

Entscheidungsentwurf den anderen Richtern auch sternförmig übermittelt werden. 

Über die konkrete Ausgestaltung des Beratungs- und Entscheidungsverfahrens kann 

der Staatsgerichtshof im Rahmen der Geschäftsordnung nach § 29 entscheiden; ins-

besondere steht es ihm frei, auch für Verfassungsbeschwerden Beratungstage im 

Sinne des § 7 Absatz 2 durchzuführen.  

 

Absatz 2 Satz 2 ermöglicht den Verzicht auf die Durchführung der ansonsten nach 

§ 57 erforderlichen Anhörung, die bei einer Zurückweisung der Verfassungsbe-
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schwerde als unzulässig oder offensichtlich unbegründet in der Regel nicht erforder-

lich ist. 

 

Absatz 2 Satz 3 eröffnet dem Staatsgerichtshof die Option, auf eine Entscheidungs-

begründung zu verzichten. Dies setzt voraus, dass zuvor ein Hinweis über die maß-

geblichen Bedenken gegen die Zulässigkeit oder Begründetheit ergangen ist. Ent-

scheidend ist dabei, dass der Beschwerdeführer inhaltlich informiert wird; dass der 

Hinweis gerade durch ein Mitglied des Staatsgerichtshofs erfolgt, ist dagegen nicht 

notwendig. Daher kann der Hinweis auch durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter 

oder durch die Gerichtsverwaltung (entsprechend der Behandlung der Verfahren im 

„Allgemeinen Register“ beim Bundesverfassungsgericht) erfolgen. Unabhängig von 

dieser Möglichkeit erlaubt Absatz 2 Satz 4 eine verkürzte Begründung der Zurück-

weisung. 

 

Zu § 58 Absatz 3 

Der Zugang zur Verfassungsbeschwerde soll für die Grundrechtsträger möglichst 

einfach ausgestaltet sein. Daher wird etwa auf einen Rechtsanwaltszwang verzichtet. 

Auch eine vorschusspflichtige Gerichtsgebühr ist für den Regelfall nicht vorgesehen. 

Diese Privilegierung der Verfassungsbeschwerde gegenüber den ordentlichen 

Rechtsmitteln ist aber in Fällen unzulässiger oder offensichtlich unbegründeter Ver-

fassungsbeschwerden nicht gerechtfertigt. Entsprechend dem Vorbild in Artikel 27 

Absatz 1 des Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof kann nach 

§ 58 Absatz 3 Satz 1 in diesen Fällen eine Gebühr und nach Satz 2 die Zahlung ei-

nes entsprechenden Vorschusses auferlegt werden.  

 

Zahlt der Beschwerdeführer den Vorschuss, wird über die Verfassungsbeschwerde 

entschieden und gegebenenfalls nach Satz 1 eine Gebühr endgültig festgesetzt. Un-

terbleibt die endgültige Gebührenauferlegung nach Absatz 3 Satz 1, beispielsweise 

weil die Verfassungsbeschwerde entgegen erster Einschätzung doch erfolgreich ist 

oder weil sich die Verfassungsbeschwerde später erledigt, ist der gezahlte Vorschuss 

zurückzuzahlen. Nimmt ein Beschwerdeführer nach Auferlegung der Vorschussleis-

tung die Verfassungsbeschwerde zurück, fällt keine Gebühr nach Satz 1 an. Das 

Verfahren wird eingestellt, der angeforderte Vorschuss wird nicht beigetrieben. 

Nimmt der Beschwerdeführer die Verfassungsbeschwerde nicht zurück und zahlt er 



 11

auch nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Anforderung den Vor-

schuss, fingiert das Gesetz die Rücknahme der Verfassungsbeschwerde.  

 

Mit dieser Regelung wird vermieden, dass beim Staatsgerichtshof Verfassungsbe-

schwerden anhängig bleiben, an denen der Beschwerdeführer kein Interesse mehr 

hat. Zugleich wird vermieden, dass über solche Verfassungsbeschwerden entschie-

den und gegebenenfalls anschließend mit erheblichem Aufwand eine Gebühr beige-

trieben werden muss. Der Vorteil der Vorschusspflicht gegenüber einer nur nachträg-

lich verhängten Missbrauchsgebühr, wie sie etwa § 34 Absatz 2 BVerfGG vorsieht, 

liegt darin, dass nicht nur das Verhalten des Beschwerdeführers in der Vergangen-

heit sanktioniert wird, sondern dass der Beschwerdeführer noch einen Anreiz zur 

Rücknahme seiner Verfassungsbeschwerde erhält. Hierdurch wird auch im konkreten 

Fall ein Entlastungseffekt zugunsten des Staatsgerichtshofs erzielt. Unberührt bleibt 

§ 60 Absatz 1 Satz 2, wonach dem Antragsteller im Fall mutwilliger Rechtsverfolgung 

die Kosten des Verfahrens auferlegt werden können. 

 

Zu § 58 Absatz 4 

Die Befassung des Staatsgerichtshofs in seiner vollen Besetzung mit Verfassungs-

beschwerden, die sich als unzulässig oder offensichtlich unbegründet erweisen, steht 

in keinem Verhältnis zu der Bedeutung dieser Verfahren und kann zu einer übermä-

ßigen Belastung des Staatsgerichtshofs führen. Entsprechend dem Vorbild des Bun-

desverfassungsgerichts und der Verfassungsgerichte in Rheinland-Pfalz, Sachsen 

und Thüringen erlaubt daher § 58 Absatz 4 die Einrichtung von Kammern. Verfas-

sungsrechtliche Grundlage hierfür ist Artikel 68 Absatz 4 LV, wonach Verfassung und 

Verfahren des Staatsgerichtshofs durch Gesetz geregelt wird. Die Kammern beste-

hen aus jeweils drei Richtern. Die Entscheidung, ob eine Kammer eingerichtet wird, 

obliegt dem Staatsgerichtshof, ebenso die Folgeentscheidung über die Anzahl der 

Kammern.  Dadurch kann der Staatsgerichtshof flexibel auf die jeweilige Geschäfts-

belastung reagieren. Auch die Kammerbesetzung wird durch den Staatsgerichtshof 

im Rahmen der Geschäftsverteilung geregelt.  

 

Die Entscheidungskompetenz der Kammern ist auf die Zurückweisung von Verfas-

sungsbeschwerden als unzulässig oder unbegründet beschränkt, wobei die Ent-

scheidung ohne mündliche Verhandlung und einstimmig ergehen muss. Denn wenn 
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eine Verfassungsbeschwerde eine mündliche Verhandlung erfordert oder die Kam-

mer sich nicht auf einen einstimmigen Beschluss einigen kann, soll der hierdurch in-

dizierten Bedeutung der Verfassungsbeschwerde durch eine Befassung des Staats-

gerichtshofs in der vollen Besetzung Rechnung getragen werden. Aus demselben 

Grund wird davon abgesehen, die Kammerzuständigkeit auf die Stattgabe offensicht-

lich begründeter Verfassungsbeschwerden zu erstrecken. Wird eine  Verfassungsbe-

schwerde durch eine Kammerentscheidung zurückgewiesen, begründet dies die Zu-

ständigkeit der Kammer für alle weiteren Entscheidungen, die das Verfahren betref-

fen (zum Beispiel Kostensachen, Festsetzung des Gegenstandswerts). 

 

Zu § 58 Absatz 5 

Die Kammerzuständigkeit erstreckt sich auch auf Nebenentscheidungen zu Verfas-

sungsbeschwerden, soweit eine Ablehnung als unzulässig oder offensichtlich unbe-

gründet erfolgt. Erfasst sind damit vor allem Anträge auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung und Ablehnungsanträge nach § 12 Absatz 1. Zur Entlastung des Staats-

gerichtshofs sieht Satz 2 eine Erstreckung der optionalen Kammerzuständigkeit auf 

sämtliche Entscheidungen über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe und auf Ent-

scheidungen nach Erledigung der Hauptsache und über die Auferlegung der Kosten  

bei mutwilliger Rechtsverfolgung vor.  

 

Zu § 59 

Die stattgebende Entscheidung im Verfassungsbeschwerdeverfahren ist zweigliedrig. 

Der erste Teil (Absatz 1 Satz 1) ist eine feststellende Entscheidung, der zweite Teil 

kassatorisch (Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2). Darüber hinaus kann der Staatsge-

richtshof nach Absatz 1 Satz 2 ein Wiederholungsverbot aussprechen. Diese Kon-

zeption folgt dem Vorbild des § 95 Absatz 1 und 2 BVerfGG. Gleiches gilt für die Zu-

rückverweisung nach Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2, wobei der Staatsgerichtshof gege-

benenfalls zwingende bundesrechtliche Vorgaben berücksichtigen muss. Ist Verfah-

rensgegenstand der Verfassungsbeschwerde ein Gesetz, besitzt sie den Charakter 

einer Normenkontrolle. Daher wird für diese Fälle in Absatz 2 auf die entsprechende 

Regelung des Entscheidungsausspruchs in §§ 23 und 50 verwiesen.  

 

Zu Nummer 7 
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Die neue Paragraphenbezeichnung ist eine rein redaktionelle Änderung.   

 

Der neue Absatz 3 übernimmt die Regelung in § 34a Absatz 2 BVerfGG, die eine 

angemessene Kostenrechtsfolge bei erfolgreichen Verfassungsbeschwerden dar-

stellt.  

 

Zu Nummer 8 

 

Der neue 6. Teil soll eine Rechtsschutzlücke vermeiden. Sowohl Artikel 19 Absatz 4 

und Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes als auch Artikel 6 Absatz 1 der Europäi-

schen Menschenrechtskonvention garantieren einen Anspruch auf Rechtsschutz in 

angemessener Zeit. Hierfür gab es in Deutschland bisher keinen speziellen Rechts-

behelf, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte grundsätzlich bemän-

gelt hat. Der Bundesgesetzgeber hat deshalb durch das Gesetz über den Rechts-

schutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 

vom 24. November 2011 (BGBl. I S. 2302) entsprechende bundesrechtliche Rege-

lungen - in Artikel 2 dieses Gesetzes auch für das Bundesverfassungsgericht - ge-

schaffen. Eine entsprechende Regelung für die Landesverfassungsgerichte hat der 

Bundesgesetzgeber mit Blick auf die Eigenstaatlichkeit der Länder dem Landesrecht 

überlassen. 

 

In § 61 soll für Verfahren vor dem Staatsgerichtshof mit der Verzögerungsbeschwer-

de eine entsprechende Regelung geschaffen werden. Die Verpflichtung, in einem 

anhängigen Verfahren innerhalb angemessener Frist zu entscheiden, gilt grundsätz-

lich auch für den Staatsgerichtshof. Wenn im Einzelfall dennoch ein Verfahren unan-

gemessen lang dauert und hierdurch einem Beteiligten ein Nachteil entsteht, be-

gründet dies einen Entschädigungsanspruch gegen das Land.  

 

Wann ein Verfahren unangemessen lang ist, kann nicht generell festgelegt werden, 

sondern ist unter Berücksichtigung des Einzelfalles zu entscheiden. Zu berücksichti-

gen sind dabei insbesondere die politische und soziale Bedeutung der Sache, die 

Schwierigkeit und Komplexität des Falles, die Bedeutung der Sache für die Entschä-

digung begehrende Person sowie das Verhalten dieser Person im Hinblick auf eine 

mögliche Mitverursachung der Verzögerung. Daneben können zum Beispiel auch 



 14

organisatorische und verfahrensmäßige Besonderheiten aufgrund der Stellung und 

Aufgaben des Staatsgerichtshofs berücksichtigt werden. 

 

Bei Nachteilen, die nicht Vermögensnachteile sind, begründet Absatz 2 Satz 1 die 

Vermutung, dass die unangemessene Verfahrensdauer einen nicht vermögenswer-

ten Nachteil zur Folge hatte. Eine Wiedergutmachung hat deshalb vorrangig auf 

sonstige Weise zu erfolgen, insbesondere durch Feststellung der Unangemessenheit 

der Verfahrensdauer. Ist dies nicht ausreichend, beträgt die Entschädigung - wie 

beim Bundesverfassungsgericht - grundsätzlich 1 200 Euro für jedes Jahr der Verzö-

gerung; im Einzelfall kann ein hiervon abweichender Betrag festgesetzt werden. 

 

Für das Verfahren kann auf eine detaillierte landesrechtliche Vollregelung verzichtet 

und auf die entsprechend anzuwendenden Regelungen der § 97b bis 97d BVerfGG 

verwiesen werden. Danach wird über Entschädigung und Wiedergutmachung auf 

Grund einer Beschwerde zum Staatsgerichtshof (Verzögerungsbeschwerde) durch 

eine mit drei Richtern zu besetzende Beschwerdekammer entschieden. Eine Verzö-

gerungsbeschwerde ist nur zulässig, wenn der Beschwerdeführer beim Staatsge-

richtshof die Dauer des Verfahrens gerügt hat (Verzögerungsrüge). Die schriftlich 

einzulegende und zu begründende Verzögerungsrüge ist frühestens zwölf Monate 

nach Eingang des Verfahrens beim Staatsgerichtshof zulässig. 

 

Zu Nummer 9 bis 11 

 

Bei den bisherigen §§ 56 und 57 handelt es sich um Überleitungsvorschriften, die 

mittlerweile ohne rechtliche Bedeutung sind. Sie können daher aufgehoben werden. 

Die übrigen Änderungen sind redaktioneller Natur.  

 

 

II. Zu Artikel 2 

 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten. Da die Einführung der Landesverfassungs-

beschwerde organisatorischer Vorkehrungen beim Staatsgerichtshof bedarf, die nicht 

vor Verabschiedung des Doppelhaushalts 2013/2014 erfolgen sollen, kommt ein so-

fortiges Inkrafttreten nicht in Betracht. 


